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Leserbrief

FAZ vom 12. September 20012„Kritik an Meldepolitik bei Unfall im Atomkraftwerk“

Schärfere Meldevorschriften?

Wenn jemand sich bei seiner Arbeit in der Industrie, im Handel oder im Gewerbe verletzt und körperlichen Schaden davonträgt, dann spricht man von einem Unfall. Dies geht, falls es sich nicht nur um eine Lapalie handelt, die Berufsgenossenschaft als gesetzliche Unfallversicherung an. Wenn jemand sich bei seiner Arbeit aber nur mit diesem giftigen Stoff verschmutzt, dann säubert er sich oder wäscht sich die Finger - und geht zur Tagesordnung über. Und niemand findet etwas daran auszusetzen. 

Wenn so etwas jedoch in der Kerntechnik passiert, dann wird daraus eine Staatsaktion, aus der sich politisch Kapital schlagen lässt. So geschehen vor ein paar Tagen in Biblis.

Würde man die gleichen Maßstäbe auf eine Verkäuferin in einem Fleischereifachgeschäft anwenden, dann müsste diese sich nach jedem Mal, wenn ihr Polyäthylenhandschuh mit dem sie dem Kunden das Fleisch verpackt, einen Riss bekommt, zu Vorsorgeuntersuchungen in die nächste Spezialklinik begeben. Denn sie hätte sich ja mit dem theoretisch im Fleisch vorhandenen „Supergift“ Botulin oder gar mit BSE-Erregern infizieren können.

Dieser Vergleich sollte zeigen, wie lächerlich die Forderung nach schärferen Meldekriterien ist.

Die Fakten kann jeder nachlesen: Die kerntechnischen Betriebe zahlen die geringsten Beiträge an die berufliche Unfallversicherung, weil ihre Arbeitsplätze zu den sichersten Deutschlands gehören, weitaus niedriger als eine Metzgerei. Und identische radioaktive Stoffe sind in der öffentlichen Meinung, von wem auch immer beeinflusst, je nach Verwender unterschiedlich gefährlich: In der Kerntechnik sind sie „ungeheuer gefährlich, weil sie in so geringer Konzentration vorkommen“, in der Medizin sind sie „ungefährlich, weil sie in sehr hoher Konzentration vorkommen oder verabreicht werden“. Außerdem gibt es sie auf Krankenschein und das qualifiziert sie automatisch als ungefährlicher Stoff. Und daneben müssen Mediziner Kontaminationen auch nicht melden. Es wird Zeit, daß für die Kerntechnik endlich wieder gleiche Maßstäbe gelten.

Werner Falkhof

PS: Zum Untermauern, dass ich weiß wovon ich rede: 7 Jahre in der nuklearen Forschung und 10 Jahre Erfahrung als Gutachter. Referenzen: www.kernenergie-lexikon.de, www.kernbrennstoff.de, www.theta.de; TOMUS Wörterbuch „Ingenieure“, Ausstellungsobjekt „monoclones“ im Deutschen Museum-Bonn, „Der Transport von radioaktiven Stoffen“ Verlag TÜV-Rheinland.
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